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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung I Punkt 13 der öffentlichen Sitzung am 04.05.2005

Vorlage Nr. 05-F-01-0024

Straßenbeleuchtung
- Antrag der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 28.02.2005 -

Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass Maßnahmen der Verwaltung zur 
Reduzierung der Straßenbeleuchtung nur nach Beteiligung der betroffenen Ortsbeiräte und 
durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vorgenommen werden dürfen.

Der Magistrat wird deshalb aufgefordert, bereits vollzogene Maßnahmen zurückzunehmen und 
der Stadtverordnetenversammlung unter Berücksichtigung der Ortsbeiratsbeschlüsse ein 
überarbeitetes Konzept vorzulegen.�

Beschluss Nr. 0174
 
 
1. Der Antrag der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 28.02.2005 betr.

                                                 Straßenbeleuchtung

wird angenommen.

2. Der Magistrat wird gebeten, aufgrund der in der Sitzung getroffenen Absprache, nach einer 
Probephase möglichst nach der Sommerpause der Stadtverordnetenversammlung einen 
Erfahrungsbericht und ein überarbeitetes Konzept als Entscheidungsgrundlage vorzulegen. 

3. Die Beteiligung der Ortsbeiräte, der Kommunalen Frauenbeauftragten, des 
Seniorenbeirates und der Stadtverordnetenversammlung sind sicherzustellen.

 

Dem Magistrat Wiesbaden,          . 05.2005
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dieser Beschluss ist in das Beschluss-
management aufgenommen.

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin
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Der Magistrat Wiesbaden,           .05.2005
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1. Dezernat IV i.V.m. Dezernat I/KF, Seniorenbeirat
und Arbeitskreis der Behinderten
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:
a) Dezernat VI
b) Vors. Arbeitskreis der Behinderten
c) Seniorenbeirat
d) Dezernat I/KF
e) Dezernat I/10 Diehl
mit der Bitte um Kenntnisnahme Oberbürgermeister
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